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Bürgermeisteramt 

 Schwäbisch Gmünd, 04.12.2023 
 Gemeinderatsdrucksache Nr. 223/2023 

Vorlage an 
 
Ortschaftsrat Straßdorf 
zur Beschlussfassung 
- öffentlich - 
 
 
Zuschüsse aus Mitteln für Ortsverschönerung: Zuschuss zur Stellung des 
Maibaums und Finanzierung des Neujahrsempfangs 

 
Beschlussantrag: 
 

1. Die anfallenden Kosten für den Autokran zur Stellung des Maibaums werden 
aus den Mitteln für Ortsverschönerung übernommen; Haushaltsstelle 
28102002.158000.4318000 

2. Für dieses Jahr erhält die Feuerwehr eine weitere Zahlung von 600 €. 
3. Die anfallenden Kosten für den Neujahrsempfang werden aus den Mitteln für 

Ortsverschönerung bestritten. 
 
 
Sachverhalt und Antragsbegründung: 
 
Zu 1. und 2. Übernahme der Kosten für den Kran zur Stellung des Maibaums durch 

die Freiwillige Feuerwehr – Abteilung Straßdorf 
 
Jedes Jahr stellt die Freiwillige Feuerwehr – Abteilung Straßdorf einen Maibaum vor dem 
Rathaus auf und schmückt diesen aufwändig. Dieses Engagement wird regelmäßig 
durch den ersten Platz beim Maibaumwettbewerb gewürdigt. Und auch in der Bevölke-
rung erfreut sich der Maibaum großer Beliebtheit.  
 
In den letzten Jahren sind die Kosten für den Autokran, der zur Stellung des Baumes nö-
tig ist, stark gestiegen und liegen nun bei rund 1.100 €. Weiterhin kommen Kosten für 
den Kranz und das Schmücken des Maibaumes hinzu. Insgesamt belaufen sich die Ge-
samtkosten für den Maibaum auf rund 2.000 €. Dem stehen etwa 350 € Erlös aus dem 
Verkauf des Holzes gegenüber. Somit verbleiben 1.650 € Abmangel bei der Freiwilligen 
Feuerwehr.  
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Bisher wurde die Freiwillige Feuerwehr – Abteilung Straßdorf mit einem Betrag von jähr-
lich 350 € aus den Ortsverschönerungsmitteln unterstützt. Dieser Betrag wurde in die-
sem Haushaltsjahr auf 500 € erhöht. Zusätzlich unterstützt der Förderverein die Aktion. 
 
Um dieses schöne Brauchtum zu erhalten, sollen vom Ortschaftsrat die anfallenden Kos-
ten für den Autokran dauerhaft aus den Mitteln zur Ortsverschönerung finanziert wer-
den. Dies soll rückwirkend bereits für dieses Jahr gelten und die Differenz zwischen dem 
bereits bezahlten Zuschuss in Höhe von 500 € und den tatsächlichen Kosten soll ausbe-
zahlt werden. 
 
Zu 3. Neujahrsempfang 
 
Am 21.01.2024 findet der Neujahrsempfang der Ortschaft Straßdorf statt. Es sind alle 
Straßdorferinnen und Straßdorfer herzlich eingeladen. Die Veranstaltung findet in der 
Gemeindehalle statt. Es wird ein kleines Bühnenprogramm dargeboten. Ein Sektemp-
fang ist geplant und es wird Getränke und Brezeln geben. Für die Durchführung des 
Neujahrsempfangs fallen Kosten an. Neben den Kosten für die Verpflegung muss auch 
Technik wie Beamer und Leinwand ausgeliehen werden. Die Kosten werden aus Mitteln 
für Ortsverschönerung bestritten. 
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